
Umsetzungsbegleitung BTHG

Regionalkonferenz West 21.11.2018

Forum 4: 

Erste Erfahrungen mit dem Bedarfsermittlungsinstrument 

BEI_NRW  „Bedarfe ermitteln, Teilhabe gestalten“ und dem 

Teilhabe- bzw. Gesamtplanverfahren aus Sicht der 

Leistungserbringer.



Erste Erfahrungen mit dem BEI_NRW aus Sicht der 

Leistungserbringer

• Aktuell gibt es kaum praktische Erfahrungen der 

Leistungserbringer mit dem neuen Gesamtplanverfahren und 

dem BEI_NRW.

• In Einzelfällen sind Mitarbeitende von Leistungserbringern als 

Begleiter/innen bei Erstanträgen in das Verfahren und in die 

Bedarfsermittlung einbezogen worden.

• Folgeanträge werden zurzeit noch nach der alten 

Verfahrensweise gehandhabt, da die technischen 

Voraussetzungen noch nicht gegeben sind. 



Kritische Anmerkungen aus Sicht der Leistungserbringer 

zum/zur Anwendung des BEI_NRW

• Einheitliches Bedarfsermittlungsinstrument in NRW 

• (noch?) kein einheitliches Verfahren bei Erstanträgen 

• Die Orientierung an der ICF (§118 SG IX neu) ist erkennbar aber 

nicht alle Komponenten des bio-psycho-sozialen Modells werden 

erfasst 

• Beeinträchtigungen der Körperfunktionen und –strukturen

werden  im BEI_NRW nicht explizit erhoben. 

=> Wechselwirkungen lassen sich nur unzureichend beschreiben



Kritische Anmerkungen aus Sicht der Leistungserbringer 

zum/zur Anwendung des BEI_NRW

• Das Gesamtplanverfahren und die Bedarfsermittlung stellen hohe 

Anforderungen an die Leistungsberechtigten

• Auseinandersetzung mit persönlichen Leitzielen, Leistung/ 

Leistungsfähigkeit, Förderfaktoren und Barrieren

 Das erfordert eine hohe Fachkompetenz von Mitarbeitenden des 

Leistungsträgers.

 Leistungsberechtigte, v.a. Personen mit umfangreicheren 

Unterstützungsbedarfen, müssen auf das Gesamtplanverfahren und 

die Bedarfsermittlung vorbereitet werden, um sich tatsächlich daran 

beteiligen zu können. 

• Sind Beratungs- und Unterstützungsleistungen durch 

Leistungserbringer im Vorfeld des Verfahrens - zukünftig 

refinanziert ? 
( z.B. Assistenzleistungen zur persönlichen Lebensplanung § 78 SG IX neu)



Kritische Anmerkungen aus Sicht der Leistungserbringer 

zum/zur Anwendung des BEI_NRW

• Der Anspruch der Leistungsträger „Bedarfsermittlung - partizipativ 

und personenzentriert“ wird sich daran messen lassen müssen, 

wie es im Einzelfall gelingt, das Verfahren an den Möglichkeiten 

und Bedürfnissen des/der Leistungsberechtigten auszurichten 

(Setting, Zeit, Kommunikationsformen etc.).

• Unklar ist aktuell noch der Umgang mit der optionalen Teilhabe-

zielvereinbarung (§ 122 SGB IX neu) und der erforderlichen 

Aufklärung der/des Leistungsberechtigten darüber. 

• Folgeanträge, die i.d.R. mit einer Veränderung der Bedarfe 

verbunden sind, machen ein neues Gesamtplanverfahren 

erforderlich.

• Hier gibt es aus Sicht der Leistungserbringer Regelungsbedarf. 



Gesamtplanverfahren und Bedarfsermittlungsinstrument 
BEI_NRW – Impulse aus der Praxis

 Hoher Schulungsaufwand (insbesondere in Westfalen) 

Umstellung auf ein neues ICF-basiertes Verfahren

 Analyse und Profilschärfung der jeweiligen 
Funktionen:
 alle Hierarchieebenen von Geschäftsleitung bis Fachkraft 
 Wissen – Können – Haltung  
 Entwicklung von Schulungsmodulen 

 Fachtage und Workshops für die Leitungsebene 
 Fachinput, Relevanz des Themas, Führungsverantwortung 
 strukturelle Voraussetzungen für die flächendeckende 

Umsetzung 

 Schulung für Fachkräfte 
 Haltung (Behinderungsbegriff, Aufgabe der EGH etc.)
 Fachwissen zur ICF, BEI_NRW etc.
 Sozialraumorientierung und methodisches Handwerkszeug



Gesamtplanverfahren und Bedarfsermittlungsinstrument 
BEI_NRW – Impulse aus der Praxis

 Für 2018 / 2019 flächendeckende Schulungen 
für alle Fachkräfte geplant 

 Kooperation mit dem eigenen Berufskolleg
und Know How-Transfer – in beide Richtungen 

 Schaffung der erforderlichen Voraussetzungen 
und Überprüfung der QM-Strukturen 

 Ausbildung mit erhöhter Bedeutung

Planungsübersicht für die Schulungen zum BTHG et al

Ziele der Schulungen: 

Teilziel: eigenes Handeln, die Leistungserbringung und eigene Haltung 

benennen und begründen können
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Scha The Bemerkungen intern extern 49 5 0 56 4 1 68 6 0 83 6 0 115 7 1 75 6 1 104 7 1 110 14 13

UN-BRK (rudimentär: Wohnen, Teilhabe, Barrieren, Kinderwunsch)
UN-BRK (rudimentär: Wohnen oder Arbeit, Teilhabe, Barrieren und 

Informationen für Klienten, Kinderwunsch, …) 
3,5 2 171,5 17,5 0 196 14 3,5 0 9604 980 0 10976 784 196 0 5E+05 54880 0 6E+05 43904 10976 0 3E+07 3E+06 0

BTHG Grundlagen – welche Inhalte sind für FK relevant? BTHG Grundlagen - welche Inhalte sind für BL sind relevant? 3,5 2 171,5 17,5 0 196 14 12,25

ICF – Struktur und 9 Lebensbereiche ICF – Struktur und 9 Lebensbereiche 3,5 2 171,5 17,5 0 196 14 42,88

Fachliche Grundlagen mit Reflexion d. eig. Haltung: Fachliche Grundlagen mit Reflexion d. eig. Haltung:

· Empowerment mit Peer Counseling, Teilhabeverständnis, 

(Personzentrierter Ansatz n. Rogers), Sozialraum - jeweils mit Menschenbild

·  Empowerment mit Peer Counseling, Teilhabeverständnis, 

(Personzentrierter Ansatz n. Rogers), Sozialraum - jeweils mit Menschenbild 

und Vermittlung an MA mit Fokus auf Umsetzung 

7 3,5 343 35 0 392 28 0

Einführung BEI_NRW -
Anwenderschulung BEI_NRW = "Schreibwerkstatt" (LWL?) ?oder „SD 

Wohnen“ 
2 2

2 Tage für 

Anwender
98 10 0 112 8 0

 Gesamtplanverfahren (Rollen der Akteure: LE und ggf. Vertrauensperson, 

LT, Lerb)

Gesamtplanverfahren (Rollen der Akteure: LE und ggf. Vertrauensperson, 

LT, Lerb)

BHA: der gesamte SD, Wohnen NN 

3,5 2 ABW ggf. 

nachlegen

171,5 17,5 0 196 14 0

Prozesskette Bedarfserhebung  bis zur Leistungserbringung und Aufgaben 

der FK: Bedarfsfeststellung und Methodenkompetenz = Kompetenz der 

Begründung des eigenen Handelns in Bezug auf die Lebensbereiche der ICF 

und BEI_NRW

Prozesskette Bedarfserhebung bis zur Leistungserbringung und Aufgaben der 

BL: Kompetenz der Begründung des Handelns in Bezug auf die 

Lebensbereiche der ICF und BEI_NRW – Steuerung, Controlling und Führung

3,5 3,5 171,5 17,5 0 196 14 0

Juristisches Wissen zu SGB: V, VIII (nur bei KiJu), IX, X, XI, XII mit Bezug zu 

dem jeweiligen Handlungsfeld (Wohnen, ABW, Arbeit)
3 3 147 15 0 168 12 0

Wie erbringe ich vereinbart, geplant und dokumentiert personenzentrierte 

Leistungen – Praxistransfer (FLStd. Einsetzen, Dokumentation, Nachweise) 

benennen können

Wie werden im Bereich vereinbart, geplant und dokumentiert 

personenzentrierte Leistungen erbracht
3,5 3,5

plus 

Vertiefungs-

tage

171,5 17,5 0 196 14 0

Zielvereinbarung mit smarter Formulierung, mit Auswirkung auf Ressourcen 

(fachlich und wirtschaftlich)

Zielvereinbarung mit smarter Formulierung, mit Auswirkung auf Ressourcen 

(fachlich und wirtschaftlich)
3 3

mit anschl. 

Vertiefungs-

aufgaben
147 15 0 168 12 0

Grundlagen der wirtschaftlichen Steuerung im Bereich? (WBL-Kurs?), 

Planung und Prüfung der Erbringung von personenzentrierten Leistungen 

durch die MA

2 2
plus 

Vertiefungs-

tage

98 10 0 112 8 0

Prozessmitverantwortung bei der Umsetzung der Prozesse Vermittlung, Steuerung und Weiterentwicklung der Prozesse 0 0 0 0 0 0

Summen Stunden: 38 28,5 1911 195 0 2184 156 59,63 68 9610 980 83 10982 784 311 7 5E+05 54955 6 6E+05 44008 10983 1 3E+07 3E+06 13

Summen Tage: 5,4 4,07 273 27,86 0 312 22,29 8,518 9,714 1373 140 11,86 1569 112 44,43 1 76832 7851 0,857 87808 6287 1569 0,143 4E+06 4E+05 1,857

Region BHAWV OVT WV REWV Essen WV GE/Herten J-B WVWV BO/Herne WV Datteln

  Schulungsinhalte BL Wohnen oder Arbeit  Schulungsinhalte Fachkraft / GL

geschätzter

Zeitaufwand in Std.
Vorschlag Referenten



Gesamtplanverfahren und Bedarfsermittlungsinstrument 
BEI_NRW – offene Fragen 

 Wie wird in der Übergangsphase das zum Teil nebeneinander bestehen 
der Sozial- und Verlaufsberichte, des Metzler-Verfahren zur Ermittlung 
der LT/HBG, dem BEI_NRW etc. abgestimmt?

 Wer übernimmt bei einem Folgeantrag oder bei Veränderungen die 
Abstimmung im Gesamtplanverfahren mit weiteren Anbietern 
bspw. WfbM?

 Wie kann der zusätzliche Aufwand durch Schulung, IT - Umstellung, 
Abstimmung im Gesamtplanverfahren in der zukünftigen 
Refinanzierung gesichert werden? 



Gesamtplanverfahren und Bedarfsermittlungsinstrument 
BEI_NRW – Fazit  

„ Individuelle Teilhabe und passgenaue
Unterstützungsleistungen - oder 
was hat H7g6 mit uns zu tun?“ 

 Aufnahme der Wünsche und Bedürfnisse 
der Leistungsberechtigten stehen im 
Mittelpunkt

 Vergewisserung und Klärung des 
Arbeitsauftrages – welche Unterstützung 
ist erforderlich und gewünscht

 Je genauer das gelingt desto wahrscheinlicher 
ist die Passung und das Erreichen von Kundenzufriedenheit 



Herzlichen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit.


